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Nachruf 
 

 
Mit Betroffenheit und großer Dankbarkeit 

für seine Leistungen nimmt der 
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 

Abschied von 
 

Herrn Dieter Hempel 
 

Inhaber der Ehrenmedaille in Silber des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
und des Bundesverdienstkreuzes am Bande 

 
Dieter Hempel war 34 Jahre lang Kreisheimatpfleger. Mit ihm verliert der Landkreis eine bedeutende und fachkundig versierte Persönlichkeit auf 

dem Gebiet der Heimatforschung. Mit seinem Engagement hat er wesentlich dazu beigetragen den Landkreisbürgerinnen und –bürgern die Kultur 
und Geschichte ihrer Heimat näher zu bringen.  

 
Wir werden Dieter Hempel stets ein ehrendes Gedenken bewahren. 

 
Wunsiedel, im Dezember 2022 

 
Landkreis Wunsiedel i. Fichtegebirge  Peter Berek, Landrat 

          Nr.  01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Nr.  02 
 
Bayer. Bauordnung 
 
Gz: 41-279/2021 
 
Vollzug der Bayer. Bauordnung (BayBO); 
- Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bay-
BO -  
 
Bauantrag Errichtung eines Schleuderbetonmastes 
Grundstück Fl. Nr. 154 
 Gemarkung Neuhaus a. d. Eger 
Bauherr Deutsche Funkturm GmbH 
 Georg-Elser-Straße 4,90441 Nürnberg 
 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat in oben bezeichneter 
Angelegenheit am 08.12.2022 unter dem Aktenzeichen 41 – 279/2021 
folgenden Bescheid erlassen:  
 
I. Der oben genannte Bauantrag wird entsprechend den mit Ge-

nehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen unter den nach-
stehenden Auflagen und Bedingungen genehmigt. Die Bauvor-
lagen sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 

II. Als Antragstellerin haben Sie die Kosten des Verfahrens zu 
tragen. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage beim 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth 
 
erheben. 
 
Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
- Schriftlich oder zur Niederschrift: 

 
Die Klage können Sie schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erheben. Die Anschrift 
lautet: 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth, 
Hausanschrift:  Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, 
Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elektronisch: 
 
Die Klage können Sie beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Bayreuth auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetprä-
senz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu 
entnehmenden Bedingungen erheben. 

 
In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen, 
ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klage-
schrift sollen Sie diesen Bescheid in Abschrift beifügen. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Sie bei schriftlicher Einreichung oder Einrei-
chung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beifü-
gen. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 
390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Bau-
rechts und des Denkmalschutzrechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzule-
gen. 
 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nä-
here Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbe-
helfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz  
 
des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge (www.landkreis-
wunsiedel.de) bzw.  
 
der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 
 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig. 

 
Hinweis: 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit dem heutigen 
Tage der Bekanntmachung die Zustellung als bewirkt gilt, d. h., 
von diesem Zeitpunkt an läuft die Klagefrist von einem Monat. 
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Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nicht nur auf den Ad-
ressaten des Bescheides. Sie richtet sich auch an alle Dritte, die 
eine Verletzung ihrer Rechte durch die Baugenehmigung geltend 
machen wollen. Die Anfechtungsklage eines Dritten hat keine 
aufschiebende Wirkung (§ 212a BauGB). 
 
Der Baugenehmigungsbescheid im vollen Wortlaut sowie die 
genehmigten Bauvorlagen können von beteiligten Nachbarn i. S. 
von Art. 66 Abs. 1 BayBO während der üblichen Besuchszeiten im 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, im 
Zimmer 1.75, eingesehen werden. 
 
Wunsiedel, 08.12.2022, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Peter Berek, Landrat 

 
 
          Nr.  03 
 
Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken 
 
Flurneuordnung und Dorferneuerung Schlottenhof 
Stadt Arzberg, Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge 
 
Gemeinsame Bekanntmachung für die Stadt Arzberg, die Stadt 
Hohenberg a. d. Eger, den Markt Schirnding, den Markt Thiers-
heim 
 
Neuwahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und ihrer Stell-
vertreter (§ 21 Abs. 3 des Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG -, 
Art. 4 Abs. 3 Satz 1, 2 und 5 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes zur Aus-
führung des Flurbereinigungsgesetzes - AGFlurbG -) 

 
Bekanntmachung und Ladung 

 
Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Schlottenhof gehörenden 
Grundstücke und die ihnen gleichstehenden Erbbauberechtigten 
werden hiermit zur Teilnehmerversammlung geladen.  
 
Diese findet unter der Leitung des Amtes für Ländliche Entwicklung 
Oberfranken statt am: 
 

Mittwoch, 25.01.2023, um 19:30 Uhr, 
Ort: Katholisches Vereinshaus, Kolpingstraße 7, 95659 Arzberg. 

 
Tagesordnung 
1. Informationen zum Stand des Verfahrens 
2. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes der Teilnehmerge-

meinschaft und des Wahlverfahrens 
3. Neuwahl ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder und ihrer Stellver-

treter 
4. Allgemeine Aussprache 
 
Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. Er soll 
das volle Vertrauen der Teilnehmer am Verfahren besitzen. Wün-
schenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer an der 
Neuwahl des Vorstandes beteiligen. 
 
Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken hat die Zahl der zu 
wählenden Mitglieder des Vorstandes und deren Stellvertreter auf je 5 
festgesetzt. 
 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmächtigte kann somit 
als Mitglied und Stellvertreter insgesamt 10 Personen wählen. Sie 
werden auf die Dauer von sechs Jahren gewählt; eine Wiederwahl ist 
zulässig. 
 
Um eine angemessene Vertretung der einzelnen Ortschaften sicher-
zustellen, wurde durch das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken 
für die gruppenmäßige Zusammensetzung des Vorstandes bestimmt, 
dass im Verfahren  
 
je 2 Vorstandsmitglieder und Stellvertreter für die Ortschaft Schlotten-
hof 
je 2 Vorstandsmitglieder und Stellvertreter für die Ortschaften Schacht, 
Rosenbühl, Arzberg 
je 1 Vorstandsmitglied und Stellvertreter für die Ortschaft Oschwitz 

zu wählen sind. 
 
Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind die Eigentü-
mer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke. Erbbaube-
rechtigte stehen den Eigentümern gleich (§ 10 Nr. 1 FlurbG). Jeder 
Teilnehmer hat eine Stimme. Gemeinschaftliche Eigentümer gelten als 
ein Teilnehmer. Gemeinschaftliche Eigentümer sind nur stimmberech-
tigt, wenn von allen abwesenden Miteigentümern eine schriftliche 
Vollmacht vorliegt. Wenn Ehepartner gemeinschaftliches Eigentum 
haben, brauchen diese ebenfalls eine schriftliche Vollmacht des abwe-
senden Ehepartners. Einigen sich gemeinschaftliche Eigentümer nicht 
über die Stimmabgabe, so müssen sie von der Wahl ausgeschlossen 
werden. 
 
Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmächtigte 
haben in der Versammlung eine schriftliche Vollmacht vorzulegen. Zu 
beachten ist jedoch, dass nach § 21 Abs. 3 FlurbG im Wahltermin 
jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte nur eine Stimme hat, auch 
wenn er mehrere Teilnehmer vertritt. Teilnehmer, die nicht selbst in der 
Wahlversammlung anwesend sein können, werden daher zweckmäßig 
eine Person bevollmächtigen, die nicht selbst als Teilnehmer stimmbe-
rechtigt ist. 
 
Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter 
werden von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern oder Be-
vollmächtigten gewählt. Gewählt sind diejenigen, die die meisten 
Stimmen erhalten. 
 
Bamberg, 12.12.2022, 
 

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken; 
gez. Kathrin Riedel, Ltd. Baudirektorin 

 
 
          Nr.  04 
 
Stadt Marktleuthen 
 
Satzung für die Erhebung der Hundesteuer (Hundesteuersatzung 

– HStS) 
 

vom 30.11.2022 
 
Auf Grund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
erlässt die Stadt Marktleuthen folgende Satzung: 
 

§ 1 
Steuertatbestand 

 
1Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet 
unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach Maßgabe 
dieser Satzung. 2Maßgebend ist das Kalenderjahr.   

 
§ 2 

Steuerfreiheit 
 
Steuerfrei ist das Halten von  
1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten 

von  
a) Hunden in Tierhandlungen,  
b) Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehal-

tenen Herden notwendig sind und zu diesem Zwecke gehal-
ten werden,  

2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-
Bundes, des Malteser Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfall-Hilfe 
oder des Technischen Hilfswerks, die ausschließlich der Durch-
führung der diesen Organisationen obliegenden Aufgaben die-
nen,  

3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben,  
4. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen 

Gefolges verbündeter Stationierungsstreitkräfte sowie deren An-
gehörigen gehalten werden,  

5. Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer oder 
berufskonsularischer Vertretungen in der Bundesrepublik 
Deutschland gehalten werden,  

6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in 
Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind,  
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7. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen 
bestanden haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, 
den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung 
stehen, 

8. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose 
unentbehrlich sind.  

9. Hunden, welche zu Therapiezwecken gehalten werden und über 
einen entsprechenden Nachweis verfügen. 

 
§ 3 

Steuerschuldner, Haftung 
 
(1) 1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. 2Hundehalter ist, wer 
einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner Haushalts- 
oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. 3Als Hundehalter gilt 
auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 
auf Probe oder zum Anlernen hält. 4Alle in einen Haushalt oder einen 
Betrieb aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemein-
sam gehalten.  
(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, 
sind sie Gesamtschuldner.  
(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die 
Steuer. 
 

§ 4 
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung 

 
(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weniger als 
drei aufeinander folgenden Monaten im Kalenderjahr erfüllt werden.  
(2) 1Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, 
für den die Steuerpflicht im Kalenderjahr bereits entstanden und nicht 
nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein anderer Hund, 
entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere Steuerpflicht für den ande-
ren Hund. 2Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die Stelle eines verstor-
benen oder veräußerten Hundes ein Kampfhund, entsteht für dieses 
Kalenderjahr hinsichtlich dieses Kampfhundes eine weitere Steuer-
pflicht mit einem Steuersatz in Höhe der Differenz aus dem erhöhten 
Steuersatz für Kampfhunde und dem Steuersatz, der für den verstor-
benen oder veräußerten Hund gegolten hat.  
(3) 1Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hun-
des für das Kalenderjahr oder für einen Teil des Kalenderjahres bereits 
in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland entstan-
den und nicht später wieder entfallen, ist die erhobene Steuer auf die 
Steuer anzurechnen, die dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach 
dieser Satzung zu zahlen hat. 2Mehrbeträge werden nicht erstattet.   
 

§ 5 
Steuermaßstab und Steuersatz 

 
(1) Die Steuer beträgt  
für jeden Hund   60 Euro,  
für jeden Kampfhund  600 Euro.  
 
(2) 1Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifischer 
Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer gesteigerten Aggressivität 
und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren auszugehen ist. 
2Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind alle in § 1 der Verord-
nung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit 
genannten Rassen und Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzun-
gen untereinander oder mit anderen Hunden.  
 

§ 6 
Steuerermäßigung 

 
(1) 1Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für   
1. Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde gilt ein 

Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 m Luftlinie von 
jedem anderen Wohngebäude entfernt sind.  

2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern 
eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend zur Aus-
übung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten 
werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei ist. Die Steuer-
ermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die Brauchbarkeitsprü-
fung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung nach § 21 der Verord-
nung zur Ausführung des Bayerischen Jagdgesetzes mit Erfolg 
abgelegt haben. 

2Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen Hund 
des Steuerpflichtigen beansprucht werden. 3Sind sowohl die Voraus-
setzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 2 erfüllt, wird 
die Steuer nur einmal ermäßigt.  
(2) 1Wird ein Hund aus einem nach den Vorschriften der Abgabenord-
nung als steuerbegünstigt anerkannten und mit öffentlichen Mitteln 
geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl vom Halter von dort in 
seinen Haushalt aufgenommen, ermäßigt sich die Steuer für jeden 
Monat der Hundehaltung um ein Zwölftel des Steuersatzes. 2Die Steu-
erermäßigung wird längstens für die ersten zwölf Monate der Hunde-
haltung nach Aufnahme in den Haushalt gewährt. 
 

§ 7 
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermä-

ßigung 
 

(1) 1Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 2Der Antrag ist 
bis zum Ende des Kalenderjahres zu stellen, für das die Steuerermä-
ßigung begehrt wird. 3In dem Antrag sind die Voraussetzungen für die 
Steuerermäßigung darzulegen und auf Verlangen der Gemeinde 
glaubhaft zu machen. 4Maßgebend für die Steuerermäßigung sind die 
Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres. 5Beginnt die Hundehal-
tung erst im Laufe des Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entschei-
dend.  
(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7, 8 und 
9 und keine Steuerermäßigung gewährt.  
 

§ 8 
Entstehen der Steuerpflicht 

 
Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres 
oder – wenn der Steuertatbestand erst im Verlauf eines Kalenderjah-
res verwirklicht wird – mit Beginn des Tages, an dem der Steuertatbe-
stand verwirklicht wird.  
 

§ 9 
Fälligkeit der Steuer 

 
Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden Steuer 
fällig am 15. Februar eines jeden Kalenderjahres, frühestens jedoch 
einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids.  
 

§ 10 
Anzeigepflichten und sonstige Pflichten 

 
(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb 
eines Monats nach Anschaffung unter Angabe von Herkunft, Alter und 
Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im 
Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter 
Nachweise der Gemeinde melden.  
(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb 
eines Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats des Hundes 
unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob 
die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gege-
benenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde mel-
den. 
(3) 1Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die 
Gemeinde eine Hundesteuermarke aus, die der Hund außerhalb der 
Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grundbesitzes 
stets tragen muss. 2Der Hundehalter ist verpflichtet, einem Beauftrag-
ten der Gemeinde die Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen; wer-
den andere Personen als der Hundehalter mit dem Hund angetroffen, 
sind auch diese Personen hierzu verpflichtet.  
(4) 1Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb 
eines Monats bei der Gemeinde abmelden, wenn er ihn veräußert oder 
sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandengekommen oder tot 
ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde weggezogen ist. 2Mit der 
Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke 
an die Gemeinde zurückzugeben.  
(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuer-
ermäßigung weg, ist das der Gemeinde innerhalb eines Monats nach 
Wegfall anzuzeigen. 
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§ 11 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Februar 2023 in Kraft.  
(2) Mit Ablauf des 31. Januar 2023 tritt die Hundesteuersatzung 

vom 01. Januar 2004, zuletzt geändert durch Satzung vom 
29.10.2014 außer Kraft.  

 
Marktleuthen, 30.11.2022, 
 

Stadt Marktleuthen; 
gez. Sabrina Kaestner, Erste Bürgermeisterin 

 
 

          Nr.  05 
 
Stadt Kirchenlamitz 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer für das Kalender-
jahr 2023 
 
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Jahr 2023 die gleiche 
Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird die Grundsteuer 
nach § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) durch öffentliche 
Bekanntmachung festgesetzt. 
Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Be-
kanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an 
diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 
 
Dies bedeutet, Steuerpflichtige, die 2023 keinen Grundsteuerbescheid 
erhalten, haben die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten. 
 
Sofern der Stadtverwaltung kein Abbuchungsauftrag erteilt worden ist, 
wird gebeten, die in dem zuletzt erteilten Bescheid festgesetzten 
Beträge zu den angegebenen Fälligkeiten zu entrichten. 
Die Grundsteuer wird, soweit auf dem letzten Grundsteuerbescheid 
kein anderer Fälligkeitstag angegeben ist, mit einem Viertel des Jah-
resbetrages am 
 

15. Februar 2023, 
15. Mai 2023, 
15. August 2023 und 
15. November 2023 
 

fällig. 
 
Wir bitten, diese Zahlungstermine pünktlich einzuhalten. 
 
Kirchenlamitz, 1. Januar 2023, 
 

Stadt Kirchenlamitz; 
gez. Büttner, Erster Bürgermeister 

 
 

          Nr.  06 
 
Gemeinde Tröstau 
 

Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
in der Gemeinde Tröstau 

(Erschließungsbeitragssatzung – EBS) 
Vom: 16.12.2022 

 
Aufgrund des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in Verbindung mit Art. 5a Abs. 2 des Bayerischen Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) und den §§ 132, 133 Abs. 3 Satz 5 
Baugesetzbuch (BauGB) erlässt die Gemeinde Tröstau folgende 
 

S a t z u n g : 
 

§ 1 
Erhebung des Erschließungsbeitrages 

 
Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für Er-
schließungsanlagen erhebt die Gemeinde Tröstau Erschließungsbei-
träge nach Art. 5a Abs. 1 KAG sowie nach Maßgabe dieser Satzung. 

§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand 
 

I. für die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege 
und Plätze (Art. 5a Abs. 2 KAG i.V.m. § 127 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB) in 

 

 
 

II. für die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächlichen Grün-
den mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen 
innerhalb der Baugebiete (z. B. Fußwege, Wohnwege; Art. 5a 
Abs. 2 KAG i. V. m. § 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) bis zu einer 
Breite von 5 m, 

 
III. für die nicht zum Anbau bestimmten, zur Erschließung der 

Baugebiete notwendigen Sammelstraßen innerhalb der Bau-
gebiete (Art. 5a Abs. 2 KAG i. V. m. § 127 Abs. 2 Nr. 3 
BauGB) bis zu einer Breite von 27 m, 

 
IV. für Parkflächen (Art. 5a Abs. 2 KAG i. V. m. § 127 Abs. 2 Nr. 4 

BauGB), 
a) die Bestandteile der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. I 

und Nr. III sind, bis zu einer weiteren Breite von 5 m, 
b) soweit sie nicht Bestandteile der in Nr. I und Nr. III ge-

nannten Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen 
Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Er-
schließung notwendig sind, bis zu 15 v.H. aller im Ab-
rechnungsgebiet (§ 4) liegenden Grundstücksflächen, 
 

V. für Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen (Art. 5a 
Abs. 2 KAG i. V. m. § 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB), 
a) die Bestandteile der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. I 

bis Nr. III sind, bis zu einer weiteren Breite von 5 m, 
b) soweit sie nicht Bestandteile der in Nr. I bis Nr. III genann-

ten Verkehrsanlagen sind, aber nach städtebaulichen 
Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschlie-
ßung notwendig sind, bis zu 15 v.H. der im Abrechnungs-
gebiet (§ 4) liegenden Grundstücksflächen, 

 
VI. für Immissionsschutzanlagen (Art. 5a Abs. 2 KAG i. V. m. § 

127 Abs. 2 Nr. 5 BauGB). 
 
(2) Zu dem Erschließungsaufwand nach Abs. 1 Nr. I bis Nr. VI gehören 
insbesondere die Kosten für 
 

a) den Erwerb der Grundflächen, 
b) die Freilegung der Grundflächen, 
c) die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließlich 

des Unterbaues, der Befestigung der Oberfläche sowie not-
wendiger Erhöhungen oder Vertiefungen, 

d) die Herstellung von Rinnen sowie der Randsteine, 
e) die Herstellung von Radwegen, 
f) die Herstellung von Gehwegen, 
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g) die Herstellung von kombinierten Geh- und Radwegen, 
h) die Herstellung von Mischflächen, 
i) die Herstellung der Beleuchtungseinrichtung, 
j) die Herstellung der Entwässerungseinrichtung der Erschlie-

ßungsanlagen, 
k) den Anschluss an andere Erschließungsanlagen, 
l) die Herstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wegen 

Eingriffs beitragsfähiger Maßnahmen in Natur und Landschaft, 
m) die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungs-

anlagen, 
n) die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützmauern. 

 
(3) Der Erschließungsaufwand umfasst auch den Wert der von der 
Gemeinde Tröstau aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen, der 
Sachen und Rechte im Zeitpunkt der Bereitstellung sowie der vom 
Personal des Beitragsberechtigten erbrachten Werk- und Dienstleis-
tungen für die technische Herstellung der Erschließungsanlage. 
 
(4) Der Erschließungsaufwand im Rahmen des Abs. 1 umfasst auch 
die Kosten, die für die Teile der Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt einer 
Bundes-, Staats- oder Kreisstraße entstehen, die über die Breiten der 
anschließenden freien Strecken hinausgehen. 
 
(5) Soweit Erschließungsanlagen im Sinne des Abs. 1 als Sackgassen 
enden, ist für den erforderlichen Wendehammer der Aufwand bis zur 
vierfachen Gesamtbreite der Sackgasse beitragsfähig. 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

 
(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand (§ 2) wird nach den 
tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 
(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die einzelne 
Erschließungsanlage ermittelt. Die Gemeinde Tröstau kann abwei-
chend von Satz 1 den beitragsfähigen Erschließungsaufwand für 
bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage oder diesen Aufwand 
für mehrere Anlagen, die für die Erschließung der Grundstücke eine 
Einheit bilden (Erschließungseinheit), ermitteln. 
 
(3) Die Aufwendungen für Fußwege und Wohnwege (§ 2 Abs. 1 Nr. II), 
für Sammelstraßen (§ 2 Abs. 1 Nr. III), für Parkflächen (§ 2 Abs. 1 Nr. 
IV b), für Grünanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. V b) und für Immissionsschutz-
anlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. VI, § 10) werden den zum Anbau bestimmten 
Straßen, Wegen und Plätzen, zu denen sie von der Erschließung her 
gehören, zugerechnet. Das Verfahren nach Satz 1 findet keine An-
wendung, wenn das Abrechnungsgebiet (§ 4) der Fuß- und Wohnwe-
ge, der Sammelstraßen, Parkflächen, Grünanlagen oder Immissions-
schutzanlagen von dem Abrechnungsgebiet der Straßen, Wege und 
Plätze abweicht; in diesem Fall werden die Fuß- und Wohnwege, die 
Sammelstraßen, Parkflächen, Grünanlagen und Immissionsschutzan-
lagen selbstständig als Erschließungsanlagen abgerechnet. 
 

§ 4 
Abrechnungsgebiet 

 
Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke bilden 
das Abrechnungsgebiet. Wird ein Abschnitt einer Erschließungsanlage 
oder eine Erschließungseinheit abgerechnet, so bilden die von dem 
Abschnitt der Erschließungsanlage bzw. Erschließungseinheit er-
schlossenen Grundstücke das Abrechnungsgebiet. 
 

§ 5 
Gemeindeanteil 

 
Die Gemeinde Tröstau trägt 10 v. H. des beitragsfähigen Erschlie-
ßungsaufwandes. 
 

§ 6 
Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

 
(1) Bei zulässiger gleicher Nutzung der Grundstücke wird der nach § 3 
ermittelte Erschließungsaufwand nach Abzug des Anteils der Gemein-
de Tröstau (§ 5) auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes (§ 4) 
nach den Grundstücksflächen verteilt. 
 

(2) Ist in einem Abrechnungsgebiet (§ 4) eine unterschiedliche bauli-
che oder sonstige Nutzung zulässig, wird der nach § 3 ermittelte Er-
schließungsaufwand nach Abzug des Anteils der Gemeinde Tröstau (§ 
5) auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes (§ 4) verteilt, indem 
die Grundstücksflächen mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht werden, 
der im Einzelnen beträgt: 
 

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit und gewerblich oder sonstig 
nutzbaren Grundstücken, auf denen keine oder nur eine un-
tergeordnete Bebauung  
zulässig ist 1,0 

 
2. bei mehrgeschossiger Bebaubarkeit zuzüglich je weiteres 

Vollgeschoss 0,3 
 
(3) Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken, die vollständig im Bereich eines Bebau-
ungsplanes im Sinne von § 30 Abs. 1 und 2 BauGB oder teil-
weise im beplanten Bereich und im Übrigen im unbeplanten 
Innenbereich (§ 34 BauGB) bzw. vollständig im unbeplanten 
Innenbereich (§ 34 BauGB) liegen, der Flächeninhalt des 
Buchgrundstücks, wie er sich aus der Eintragung im Grund-
buch ergibt. Bei Grundstücken, die nur teilweise im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB) liegen und im 
Übrigen im Außenbereich (§ 35 BauGB), die Grundstücksflä-
che, die sich innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
planes befindet. 

 
2. bei Grundstücken im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB), 

die in den Außenbereich (§ 35 BauGB) übergehen und bei de-
nen sich die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich nicht 
aus einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB ergibt, die tatsäch-
liche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m, gemes-
sen von der der Erschließungsanlage zugewandten Grenze 
des beitragspflichtigen Grundstücks. Reicht die bauliche oder 
gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus, so ist die 
Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze 
der Nutzung bestimmt wird.  

 
(4) Beitragspflichtige Grundstücke, die ohne bauliche Nutzungsmög-
lichkeit oder die mit einer untergeordneten baulichen Nutzungsmög-
lichkeit gewerblich oder in sonstiger Weise vergleichbar genutzt wer-
den oder genutzt werden dürfen, z. B. Friedhöfe, Sportanlagen, Frei-
bäder, Campingplätze, Dauerkleingärten, werden mit 0,5 der Grund-
stücksfläche in die Verteilung einbezogen. 
 
(5) Als zulässige Zahl der Vollgeschosse gilt die im Bebauungsplan 
festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Weist der Be-
bauungsplan nur eine Baumassenzahl aus, so gilt als Zahl der Vollge-
schosse die Baumassenzahl geteilt durch 3,5. Weist der Bebauungs-
plan lediglich eine höchstzulässige Gebäudehöhe in Form der Wand- 
oder Firsthöhe aus, so gilt diese geteilt durch 2,6 in Wohn- und Misch-
gebieten bzw. geteilt durch 3,5 in Gewerbe-, Industrie- und Sonderge-
bieten i. S. v. § 11 Abs. 3 BauNVO. Sind beide Höhen festgesetzt, so 
ist die höchstzulässige Wandhöhe maßgebend. Bruchzahlen werden 
auf volle Zahlen auf- oder abgerundet. Setzt der Bebauungsplan we-
der die Zahl der Vollgeschosse noch eine Baumassenzahl noch die 
höchstzulässige Gebäudehöhe in Form der Wand- oder Firsthöhe fest, 
so findet Abs. 8 Anwendung. 
 
(6) Ist im Einzelfall eine größere Zahl der Vollgeschosse zugelassen 
oder vorhanden, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(7) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig 
sind, gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. Bei mehrge-
schossigen Parkbauten bestimmt sich der Nutzungsfaktor nach der 
Zahl ihrer Geschosse. 
 
(8) In unbeplanten Gebieten sowie im Fall des Abs. 5 Satz 6 ist maß-
gebend 
 

1. bei bebauten Grundstücken die Höchstzahl der tatsächlich 
vorhandenen Vollgeschosse.  

 
2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der 

auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Vollgeschosse.  
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Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über der natürlichen 
oder festgelegten Geländeoberfläche liegen und über mindestens zwei 
Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Als 
Vollgeschosse gelten auch Kellergeschosse, deren Deckenunterkante 
im Mittel mindestens 1,20 m höher liegt als die natürliche oder festge-
legte Geländeoberfläche. 
 
(9) Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheiten des 
Bauwerks nicht feststellbar, werden je angefangene 3,5 m Höhe des 
Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet. Ist ein Grundstück mit einer 
Kirche bebaut, so sind zwei Vollgeschosse anzusetzen. Dies gilt für 
Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen Zwe-
cken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend. 
 
(10) Werden in einem Abrechnungsgebiet (§ 4) außer überwiegend 
gewerblich genutzten Grundstücken oder Grundstücken, die nach den 
Festsetzungen eines Bebauungsplans in einem Kern-, Gewerbe- oder 
Industriegebiet liegen, auch andere Grundstücke erschlossen, so sind 
für die Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie 
für die Grundstücke, die überwiegend gewerblich genutzt werden, die 
in Abs. 2 genannten Nutzungsfaktoren um je 50 v. H. zu erhöhen. Als 
gewerblich genutzt oder nutzbar gelten auch Grundstücke, wenn sie 
überwiegend Geschäfts-, Büro-, Praxis-, Unterrichts-, Heilbehand-
lungs- oder ähnlich genutzte Räume beherbergen oder in zulässiger 
Weise beherbergen dürfen. 
 

§ 7 
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke 

 
Für Grundstücke, die von mehr als einer Erschließungsanlage im 
Sinne des Art. 5a Abs. 2 KAG i.V. m. § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB er-
schlossen werden, ist die Grundstücksfläche bei Abrechnung jeder 
Erschließungsanlage nur mit zwei Dritteln anzusetzen. Dies gilt nicht, 
 

1. wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsan-
lage erhoben wird und Beiträge für weitere Anlagen zu deren 
erstmaliger Herstellung weder nach dem geltenden Recht 
noch nach vergleichbaren früheren Rechtsvorschriften erho-
ben worden sind oder erhoben werden, 

 
2. für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten so-

wie für Grundstücke, die gem. § 6 Abs. 10 als gewerblich ge-
nutzt gelten. 

 
§ 8 

Kostenspaltung 
 

Der Erschließungsbeitrag kann für 
1. den Grunderwerb, 
2. die Freilegung der Grundflächen, 
3. die Fahrbahn, auch Richtungsfahrbahnen, 
4. die Radwege, 
5. die Gehwege zusammen oder einzeln, 
6. die gemeinsamen Geh- und Radwege, 
7. die unselbstständigen Parkplätze, 
8. die Mehrzweckstreifen, 
9. die Mischflächen, 
10. die Sammelstraßen, 
11. die Parkflächen, 
12. die Grünanlagen, 
13. die Beleuchtungseinrichtungen und 
14. die Entwässerungseinrichtungen 

gesondert erhoben (Art. 5a Abs. 5 i. V. m. Art. 5 Abs. 1 Satz 6 KAG) 
und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, sobald die Maßnah-
me, deren Aufwand durch Teilbeträge gedeckt werden soll, abge-
schlossen worden ist. Diesen Zeitpunkt stellt die Gemeinde Tröstau 
fest. 
 

§ 9 
Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen 

 
(1) Die zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze sowie 
Sammelstraßen und Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn sie 
die nachstehenden Merkmale aufweisen: 
 

1. eine Pflasterung, eine Asphalt-, Beton- oder ähnliche Decke 
neuzeitlicher Bauweise mit dem technisch notwendigen Unter-
bau, 

2. Straßenentwässerung und Beleuchtung, 
 
3. Anschluss an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Stra-

ße. 
 
(2) Geh- und Radwege sind endgültig hergestellt, wenn sie eine Ab-
grenzung gegen die Fahrbahn und gegeneinander (außer bei Misch-
flächen) sowie eine Befestigung mit Platten, Pflaster, Asphaltbelag 
oder eine ähnliche Decke in neuzeitlicher Bauweise mit dem technisch 
notwendigen Unterbau aufweisen. 
 
(3) Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen gärtne-
risch gestaltet sind. 
 
(4) Zu den Merkmalen der endgültigen Herstellung der in den Abs. 1 
bis 3 genannten Erschließungsanlagen gehören alle Maßnahmen, die 
durchgeführt werden müssen, damit die Gemeinde das Eigentum oder 
eine Dienstbarkeit an den für die Erschließungsanlage erforderlichen 
Grundstücken erlangt. 
 

§ 10 
Immissionsschutzanlagen 

 
Art, Umfang, Verteilungsmaßstab und Herstellungsmerkmale von 
Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes werden 
durch ergänzende Satzung im Einzelfall geregelt. 
 

§ 11 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der Er-
schließungsanlagen, für Teilbeträge, sobald die Maßnahmen, deren 
Aufwand durch die Teilbeträge gedeckt werden soll, abgeschlossen 
sind. Im Falle des Art. 5a Abs. 2 KAG i. V. m. § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
BauGB entsteht die Beitragspflicht mit der Übernahme durch die Ge-
meinde Tröstau. 

§ 12 
Vorausleistungen 

 
Im Fall des Art. 5a Abs. 2 KAG i. V. m. § 133 Abs. 3 BauGB können 
Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungs-
beitrages erhoben werden. 
 

§ 13 
Beitragspflichtiger 

 
Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte 
anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige 
haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die 
einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

§ 14 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheids, die Vorausleistung einen Monat nach Bekanntgabe des Vo-
rausleistungsbescheids fällig. 
 

§ 15 
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 
(1) Der Erschließungsbeitrag kann im Ganzen vor Entstehung der 
Beitragspflicht abgelöst werden (Art. 5a Abs. 2 KAG i. V. m. § 133 Abs. 
3 Satz 5 BauGB). Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Die 
Höhe des Ablösungsbetrages richtet sich nach der Höhe des voraus-
sichtlich entstehenden Erschließungsbeitrages. 
 
(2) Ein Ablösungsvertrag wird unwirksam, wenn sich zum Zeitpunkt 
der Entstehung der sachlichen Beitragspflichten ergibt, dass der auf 
das betreffende Grundstück entfallende Erschließungsbeitrag das 
Doppelte oder mehr als Doppelte bzw. die Hälfte oder weniger als die 
Hälfte des Ablösungsbetrages ausmacht.  



8 

In einem solchen Fall ist der Erschließungsbeitrag durch Bescheid 
festzusetzen und unter Anrechnung des gezahlten Ablösungsbetrages 
anzufordern oder die Differenz zwischen gezahltem Ablösungsbetrag 
und Erschließungsbeitrag zu erstatten. 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom 
28.09.1990 außer Kraft. 
 
Tröstau, 16. Dezember 2022, 
 

Gemeinde Tröstau; 
gez. Rainer Klein, Erster Bürgermeister 

 
 

          Nr.  07 
 
Kommunalunternehmen Klinikum Fichtelgebirge 
 

Satzung für die Berufsfachschule für Pflege in Marktredwitz 
des Kommunalunternehmens Klinikum Fichtelgebirge mit Sitz in 

Marktredwitz 
 

vom 
21. Dezember 2022 

 
Das Kommunalunternehmen Klinikum Fichtelgebirge erlässt gemäß 
Art. 17 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, 
BayRS 2020-3-1-I), zuletzt geändert durch Art. 57a Abs. 3 des Geset-
zes vom 22. Juli 2022 (GVBl. S. 374), i. V. m. Art. 27 Abs. 2 des Baye-
rischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
(BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 
(GVBl. S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), zuletzt geändert durch § 1 
des Gesetzes vom 5. Juli 2022 (GVBl. S. 308), und Ermächtigung 
gemäß Art. 77 Abs. 2 S. 3 LKrO durch Beschluss des Kreistags vom 
12. Dezember 2022 folgende Satzung: 
 

Satzung für die Berufsfachschule für Pflege in Marktredwitz 
des Kommunalunternehmens Klinikum Fichtelgebirge  

mit Sitz in Marktredwitz 
 
§ 1  Schulträger, Rechtsstellung und Bezeichnung 
 

(1) Das Kommunalunternehmen Klinikum Fichtelgebirge errich-
tet und betreibt zur Ausbildung von staatlich geprüften Pfle-
gefachfrauen/-männern in Marktredwitz eine Berufsfach-
schule für Pflege als kommunale Schule. 

(2) Die Schule führt die Bezeichnung „Berufsfachschule für 
Pflege des Kommunalunternehmens Klinikum Fichtelgebir-
ge, Marktredwitz“. 

 
§ 2  Aufnahme, Unterricht und Prüfung 
 

Die Aufnahme, der Unterricht und die Prüfung richten sich nach 
dem Pflegeberufegesetz (PflBG), der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung für die Pflegeberufe (PflAPrV) und der Berufs-
fachschulordnung Gesundheitswesen (BFSO Gesundheit) in 
der jeweils gültigen Fassung. 

 
§ 3  Organisation 

 
Die Schule wird organisatorisch im Kommunalunternehmen 
Klinikum Fichtelgebirge geführt. Der Schulort ist Marktredwitz. 
 

§ 4  Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt rückwirkend mit der Eintragung des Kom-
munalunternehmens Klinikum Fichtelgebirge in das Handelsre-
gister in Kraft. 

 
Marktredwitz, 21. Dezember 2022, 
 

Kommunalunternehmen Klinikum Fichtelgebirge; 
gez. Alexander Meyer, Vorstand

          Nr.  08 
 
Kommunalunternehmen Klinikum Fichtelgebirge 
 
Satzung für die Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe in Selb 
des Kommunalunternehmens Klinikum Fichtelgebirge mit Sitz in 

Marktredwitz 
 

vom 
21. Dezember 2022 

 
Das Kommunalunternehmen Klinikum Fichtelgebirge erlässt gemäß 
Art. 17 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, 
BayRS 2020-3-1-I), zuletzt geändert durch Art. 57a Abs. 3 des Geset-
zes vom 22. Juli 2022 (GVBl. S. 374), i. V. m. Art. 27 Abs. 2 des Baye-
rischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
(BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 
(GVBl. S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), zuletzt geändert durch § 1 
des Gesetzes vom 5. Juli 2022 (GVBl. S. 308), und Ermächtigung 
gemäß Art. 77 Abs. 2 S. 3 LKrO durch Beschluss des Kreistags vom 
12. Dezember 2022 folgende Satzung: 
 
Satzung für die Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe in Selb 

des Kommunalunternehmens Klinikum Fichtelgebirge  
mit Sitz in Marktredwitz 

 
§ 1  Schulträger, Rechtsstellung und Bezeichnung 
 

(1) Das Kommunalunternehmen Klinikum Fichtelgebir-
ge errichtet und betreibt zur Ausbildung von staat-
lich geprüften Pflegefachhelferinnen/-helfer in Selb 
eine Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe als 
kommunale Schule. 

 
(2) Die Schule führt die Bezeichnung „Berufsfachschule 

für Krankenpflegehilfe des Kommunalunternehmens 
Klinikum Fichtelgebirge, Selb“. 

 
§ 2  Aufnahme, Unterricht und Prüfung 
 

Die Aufnahme, der Unterricht und die Prüfung richten sich 
nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) und der Berufsfach-
schulordnung Gesundheitswesen (BFSO Gesundheit) in der 
jeweils gültigen Fassung. 

 
§ 3  Organisation 
 

Die Schule wird organisatorisch im Kommunalunternehmen 
Klinikum Fichtelgebirge geführt. Der Schulort ist Selb. 

 
§ 4  Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt rückwirkend mit der Eintragung des Kom-
munalunternehmens Klinikum Fichtelgebirge in das Handels-
register in Kraft. 

 
Marktredwitz, 21. Dezember 2022, 

 
Kommunalunternehmen Klinikum Fichtelgebirge; 

gez. Alexander Meyer, Vorstand 
 
 
          Nr.  09 
 
Gemeinde Nagel 
 

 
Amtliche Bekanntmachung 

 
Bauleitplanung der Gemeinde Nagel; 
Aufstellung der Außenbereichssatzung Nr. 9 „Am Hainberg“ 
gemäß § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB); 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
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Der Gemeinderat der Gemeinde Nagel hat in seiner Sitzung am 
13.10.2022 die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung der Außen-
bereichssatzung Nr. 9 „Am Hainberg“ beschlossen. Der Einleitungsbe-
schluss wurde im Amtsblatt des Landkreises Wunsiedel i. F. Nr. 
22/2022 am 20.10.2022 ortsüblich bekannt gemacht.  
 
Ziel der Satzung ist es, den Außenbereichscharakter auf den Grund-
stücken Fl.-Nrn. 629/2 und 638/1 sowie den Teilflächen der Grundstü-
cke Fl.-Nrn. 628, 629, 630/5, 631, 637, 638 und 639 der Gemarkung 
Nagel zu sichern und gleichzeitig eine maßvolle Nachverdichtung bzw. 
Lückenschließung zu ermöglichen.  
 
Die Aufstellung der Außenbereichssatzung erfolgt im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 13 Abs. 2 BauGB. Eine Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB wird nicht durchgeführt.  
 
In der Sitzung am 10.11.2022 wurde der Entwurf der Außenbereichs-
satzung Nr. 9 „Am Hainberg“ mit Begründung in der Fassung vom 
19.10.2022 durch den Gemeinderat Nagel gebilligt und die Auslegung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
 
Der Entwurf der Außenbereichssatzung Nr. 9 „Am Hainberg“ in der 
Fassung vom 19.10.2022 mit Begründung liegt gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 
 

13.01.2023 bis einschließlich 13.02.2023 
 
in der Verwaltungsgemeinschaft Tröstau, Hauptstraße 6, 95709 
Tröstau, Zimmer I.05 während der allgemeinen Dienststunden öffent-
lich zur Einsichtnahme aus. Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die 
nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen sind auch im 
Internet unter dem Link  https://www.vg-
troestau.de/seite/394200/bauleitplanverfahren.html veröffentlicht. 
Während der Auslegungsfreist können hierzu von jedermann Stellung-
nahmen schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über die Aufstellung der Au-
ßenbereichssatzung Nr. 9 „Am Hainberg“ unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Gemeinde Nagel den Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebau-
ungs- und Flächennutzungsplans nicht von Bedeutung ist. 
 

Datenschutz: 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage 
der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. m. § 3 BauGB und dem 
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Daten-
schutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das 
ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
Nagel, den 14.12.2022, 
 

Gemeinde Nagel; 
gez. Helmut Voit, Erster Bürgermeister 

 
 
          Nr.  10 
 
Gemeinde Tröstau 
 

 
Amtliche Bekanntmachung 

 
Bauleitplanung der Gemeinde Tröstau; 
Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplans Nr. 17 
„Gewerbegebiet Grötschenreuth-Ost“ mit Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Tröstau im Parallelverfahren ge-
mäß § 8 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB): 
Bekanntgabe des Aufstellungsbeschlusses sowie Frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und früh-
zeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Tröstau hat in seiner Sitzung am 
15.11.2022 die Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung des Be-
bauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 17 „Gewerbegebiet Grötschen-
reuth-Ost“ sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes gem. § 2 
Abs. 1 S. 1 BauGB beschlossen. Mit der Bauleitplanung ist die Aus-
weisung eines Sondergebietes „Einzelhandel“ (§ 11 Baunutzungsver-
ordnung -BauNVO-) und einer Mischbaufläche (§ 6 BauNVO) auf den 
Teilflächen der Grundstücke Fl.-Nrn. 574, 1424/1, 1553, 1554 und 
1555 der Gemarkung Tröstau beabsichtigt. Die Bauleitplanung wird im 
Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt. Die Veröf-
fentlichung des Aufstellungsbeschlusses erfolgt im Amtsblatt des 
Landkreises Wunsiedel i. F. Nr. 1/2023 am 05.01.2023 (§ 2 Abs. 1 S. 2 
BauGB). 
 
Ziel der Bauleitplanung ist es, die rechtlichen Voraussetzungen für die 
Ansiedlung eines Nahversorgers zu schaffen, um das Angebot im 
Bereich des Lebensmitteleinzelhandels im Gebiet der Gemeinde 
Tröstau zu sichern und auszubauen. Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 2,91 ha. Im wirksamen Flä-
chennutzungsplan der Gemeinde Tröstau ist das Plangebiet derzeit als 
„Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt.  
 
In der Sitzung am 13.12.2022 wurden die Entwürfe des Bebauungs- 
und Grünordnungsplanes und des Flächennutzungsplans mit Begrün-
dungen einschl. Umweltbericht in der Fassung vom 13.12.2022 sowie 
der Vorentwurf der naturschutzfachlichen Unterlagen zur speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) des Büros Dr. Helmut 
Schlumprecht, Bayreuth durch den Gemeinderat Tröstau gebilligt und 
die Frühzeitige Auslegung nach § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
 
Der Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplans „Gewerbegebiet 
Grötschenreuth-Ost“ sowie der Entwurf zur Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Tröstau mit Begründungen in der Fassung 
vom 13.12.2022 einschl. des Vorentwurfs des Ergebnisses der spezi-
ellen artenschutzrechtlichen Prüfung vom 17.10.2022 liegen gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
 

13.01.2023 bis einschließlich 13.02.2023 
 
in der Verwaltungsgemeinschaft Tröstau, Hauptstraße 6, 95709 
Tröstau, Zimmer I.05 während der allgemeinen Dienststunden öffent-
lich zur Einsichtnahme aus. Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die 
nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen sind auch im 
Internet unter dem Link  https://www.vg-
troestau.de/seite/394200/bauleitplanverfahren.html veröffentlicht. 
Während der Auslegungsfreist können hierzu von jedermann Stellung-
nahmen schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden. Die 
Abgabe von Stellungnahmen besteht auch zum erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungs- und 
Grünordnungsplan „Gewerbegebiet Grötschenreuth-Ost“ sowie die 
Änderung des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben, wenn 
die Gemeinde Tröstau den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungs- und 
Flächennutzungsplans nicht von Bedeutung ist. 
 

Datenschutz: 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage 
der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. m. § 3 BauGB und dem 
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Daten-
schutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das 
ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
Hinweis bezüglich des Verbandsklagerechts von Umweltverbän-

den: 
 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) ist in einem Rechtsbehelfsverfahren 
nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungs-
frist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte gel-
tend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB). 
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Tröstau, den 14.12.2022, 
 

Gemeinde Tröstau; 
gez. Rainer Klein, Erster Bürgermeister 

 
 
          Nr.  11 
 
TenneT 
 

TenneT informiert – Ankündigung Vorarbeiten für das Projekt 
SuedOstLink 

 
Durchführung in der Stadt Kirchenlamitz ab dem 15.02.2023 bis 

31.12.2023 
 
„Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Höchstspannungs-
Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ), die aus  den beiden Vorha-
ben 5 und 5a besteht. Das Vorhaben 5 verläuft zwischen den Netzver-
knüpfungspunkten Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und ISAR in Bay-
ern. Das Vorhaben 5a verläuft zwischen den Netzverknüpfungspunk-
ten Klein Rogahn in Mecklenburg-Vorpommern und ISAR in Bayern. 
Die Erdkabel-Leitung ist im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) vom 
Dezember 2015, zuletzt geändert am 04. März 2021 gesetzlich veran-
kert. Das Projekt befindet sich im formellen Genehmigungsverfahren, 
der sogenannten Planfeststellung.“ 
SuedOstLink wird nach den Maßgaben des BBPlG als Erdkabel ge-
plant. Im festgelegten Trassenkorridor werden zur Ermittlung und 
Erweiterung der Datengrundlage biologische Kartierungen, Vermes-
sungen, Einmessen, Erkundung und Monitoring von Brunnen und 
Quellen, Einmessen und Erkunden von Teichen durchgeführt. Für 
Kartierungen werden Landschafts- und Artgruppen in einem definier-
ten Gebiet erfasst und auf sog. Datenkarten erfasst, so dass die Le-
bensräume hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt und 
Artenschutz bewertet werden können. Dies bedingt die konkrete Über-
prüfung auf den vom Korridornetz betroffenen Grundflächen. Um ein 
landschaftsökologisches Gesamtbild zu bekommen, werden eine 
Reihe von Methoden eingesetzt, die im Nachfolgenden näher be-
schrieben werden und der Darstellung, Sammlung und Auswertung 
von raumbezogenen Daten dienen. Diesbezüglich erfolgt die vorlie-
gende Ankündigung. 
 
Beauftragte Firmen: 
Die Arbeiten erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH durch die 
ARGE SOL Umwelt Süd, mit den beteiligten Firmen ifuPlan, das Insti-
tut für Tierökologie und Naturbildung, die TNL Energie sowie beauf-
tragte Drittunternehmer. Alle im Feld befindlichen Personen erhalten 
eine Vollmacht seitens TenneT zur Ausweisung. 
 
Nutzung von Grundstücken 
Für die Arbeiten müssen landwirtschaftliche, private und öffentliche 
Wege betreten und befahren werden. In Einzelfällen kann es notwen-
dig werden, private Grundstücke zu betreten. Hierbei werden im Re-
gelfall keine Schäden oder Einschränkungen verursacht. Sollte es trotz 
aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, werden die entstandenen 
Schäden durch TenneT in voller Höhe entschädigt.  
Sind Arbeiten im Gelände notwendig, bei denen Einrichtungen tempo-
rär aufgebaut werden müssen, wird TenneT diese Arbeiten den be-
troffenen Eigentümer im Einzelnen bekanntgeben. 
 
Gesetzliche Grundlage und Termine 
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 
44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit einer 
ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und sonstigen 
Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 
Absatz 2 EnWG mitgeteilt. 
Die Kartierungen werden in Abstimmung mit den zuständigen Höheren 
und Unteren Naturschutzbehörden durchgeführt. 
Der zeitliche Ablauf der Kartierungen orientiert sich an den Lebenszyk-
len der Fauna und Flora und hängt von äußeren Umständen wie der 
Witterung ab und kann sich kurzfristig ändern. Die Dauer der einzelnen 
Kartierungen ist artspezifisch und kann auch von Witterungseinflüssen 
abhängen. Die Durchführungszeiträume können aus der Tabelle 1 
entnommen werden. Eine einzelfallbezogene Terminabstimmung ist 
wegen des einfachen Charakters der Begehungen nicht vorgesehen. 
Für Ihr Verständnis danken wir im Voraus. 
Fragen, Mitteilungen und Hinweise zu Kartierungsmaßnahmen neh-
men wir gerne entgegen. Bitte wenden Sie sich an: Tel.: +49 (921) 
50740 4006, E-Mail: suedostlink@tennet.eu 

 
Termine, Art und Umfang der Arbeiten 
Begehung von Flächen zur erweiterten Informationsaufnahme 
Zur Aufnahme und Überprüfung von Daten und Informationen die aus 
Unterlagen, sowie aus der Öffentlichkeitsbeteiligung stammen um 
Flurstücke und deren Betroffenheit zu untersuchen sind Begehungen 
notwendig. Diese Arbeiten werden zu Fuß ausgeführt wobei die Ziel-
flurstücke sowie als Zuwegung zu den Zielflurstücken betroffene Flur-
stücke begangen werden. Bei den Arbeiten wird eine Fotodokumenta-
tion sowie ggf. nicht invasive Messungen (von z.B. Distanzen, Flä-
chen, Höhen und ähnlichen Parametern) durchgeführt. 
 
Quellen und Brunnen 
Flächen mit bestehenden Quellen und Brunnen sowie Flurstücke die 
als Zuwegungen zu solchen Flächen dienen werden zu Fuß began-
gen. An den Quellen oder Brunnen werden Sichtbeobachtungen, 
Vermessungsarbeiten Dokumentationen und Schüttungsprobemes-
sungen durchgeführt. Bei Brunnen erfolgt eine Kommunikation mit den 
Eigentümern. 
 
Teiche 
Fischteiche werden zur Aufnahme und Überprüfung von Daten und 
Informationen die aus Unterlagen, sowie aus der Öffentlichkeitsbeteili-
gung stammen untersucht. Dabei werden Zielflurstücke sowie als 
Zuwegung zu den Zielflurstücken betroffene Flurstücke zu Fuß began-
gen. An den Zielflurstücken erfolgt eine Vermessung sowie (Foto-
)Dokumentation. 
 
Kartierungen 
Der zeitliche Ablauf, Dauer, Art und Umfang der Kartierungen sind 
abhängig von der Art bzw. Artengruppe, die kartiert werden. Zu beach-
ten ist, dass die einzelnen Flurstücke nicht von jeder Kartierungsme-
thode betroffen sind, sondern es finden auf den einzelnen Flurstücken 
konkrete, für den dort speziell vorgefundenen Lebens- und Naturraum 
angepasste Kartierungen statt. In welcher Weise ein Grundstück 
konkret betroffen ist, kann der Flurstückstabellen entnommen werden. 
Die Kartierungen werden im Regelfall zu Fuß durchgeführt, dauern 
zwischen 15 Minuten bis zu mehreren Stunden, und können sich 
teilweise mehrfach wiederholen. 
 
Verhören, Sichtbeobachtungen, Begehungen 
Hierbei wird eine Fläche visuell und akustisch erfasst und die Funde in 
einer Karte aufgenommen, sowie nach Hinweisen und Strukturen wie 
Baumhöhlen, Horste und Totholz gesucht. 
 
Ausbringen von Haselmaus-Neströhren 
Das Ausbringen von Neströhren erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Haselmaus zu erbringen. 
Die in Frage kommenden Flächen werden zu Fuß begangen, um an 
geeigneten Standorte in Büschen und Bäumen kleine Plastikröhren zu 
befestigt, die als Nester genutzt werden können. 
 
Handfänge und Kescherfänge 
Hand- und Kescherfänge können zum Nachweis und der Bestimmung 
von Amphibien und Libellen an Gewässern sowie deren Umfeld 
durchgeführt werden. Die Fläche wird dabei zu Fuß begangen. 
 
Ausbringen von Lockstöcken 
Das Ausbringen von Lockstöcken erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Wildkatze zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
an geschützte und störungsarme Standorten kleine Holzpflöcke in den 
Boden zu stecken, die mit Baldrian besprüht werden, und an deren 
aufgerautem Ende sich die Katzen reiben. Die Haare werden regel-
mäßig abgenommen und untersucht. Es wird sichergestellt, dass keine 
Schäden am Aufwuchs verursacht werden. 
 
Horchboxen und Telemetrie von Fledermäusen 
Das Vorgehen dient zum Nachweis von Fledermäusen und zur Identi-
fikation von Wochenstuben. Dabei werden in geeigneten Lebensräu-
men Horchboxen aufgestellt, die automatisch Ultraschalllaute auf-
zeichnen. Mit diesen können Fledermausarten identifiziert werden. 
Kommen Fledermausarten vor, die ihre Wochenstuben in Baumhöhlen 
haben können, werden an geeigneten Standorten an einzelnen Aben-
den unter fortwährender Kontrolle Netzfänge durchgeführt. Gefangene 
Fledermäuse werden identifiziert und ggf. besendert, um am nächsten 
Tag mittels Telemetrie ihre Wochenstuben zu identifizieren. 
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Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen 
 
Für Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Bitte wenden Sie sich an: 
 
Tel.: +49 (921) 50740 4006 
E-Mail: suedostlink@tennet.eu  
 
Näheres zum Projekt und Planungsstand 
finden Sie hier: www.tennet.eu/suedostlink  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Nr.  12 
 
TenneT 
 

TenneT informiert – Ankündigung Vorarbeiten für das Projekt 
SuedOstLink 

 
Durchführung in der Stadt Marktleuthen ab dem 15.02.2023 bis 

31.12.2023 

 
„Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Höchstspannungs-
Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ), die aus  den beiden Vorha-
ben 5 und 5a besteht. Das Vorhaben 5 verläuft zwischen den Netzver-
knüpfungspunkten Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und ISAR in Bay-
ern. Das Vorhaben 5a verläuft zwischen den Netzverknüpfungspunk-
ten Klein Rogahn in Mecklenburg-Vorpommern und ISAR in Bayern. 
Die Erdkabel-Leitung ist im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) vom 
Dezember 2015, zuletzt geändert am 04. März 2021 gesetzlich veran-
kert. Das Projekt befindet sich im formellen Genehmigungsverfahren, 
der sogenannten Planfeststellung.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SuedOstLink wird nach den Maßgaben des BBPlG als Erdkabel ge-
plant. Im festgelegten Trassenkorridor werden zur Ermittlung und 
Erweiterung der Datengrundlage biologische Kartierungen, Vermes-
sungen, Einmessen, Erkundung und Monitoring von Brunnen und 
Quellen, Einmessen und Erkunden von Teichen durchgeführt. Für 
Kartierungen werden Landschafts- und Artgruppen in einem definier-
ten Gebiet erfasst und auf sog. Datenkarten erfasst, so dass die Le-
bensräume hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt und 
Artenschutz bewertet werden können. Dies bedingt die konkrete Über-
prüfung auf den vom Korridornetz betroffenen Grundflächen. Um ein 
landschaftsökologisches Gesamtbild zu bekommen, werden eine 
Reihe von Methoden eingesetzt, die im Nachfolgenden näher be-
schrieben werden und der Darstellung, Sammlung und Auswertung 
von raumbezogenen Daten dienen. Diesbezüglich erfolgt die vorlie-
gende Ankündigung. 
 
Beauftragte Firmen: 
Die Arbeiten erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH durch die 
ARGE SOL Umwelt Süd, mit den beteiligten Firmen ifuPlan, das Insti-
tut für Tierökologie und Naturbildung, die TNL Energie sowie beauf-
tragte Drittunternehmer. Alle im Feld befindlichen Personen erhalten 
eine Vollmacht seitens TenneT zur Ausweisung. 
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Nutzung von Grundstücken 
Für die Arbeiten müssen landwirtschaftliche, private und öffentliche 
Wege betreten und befahren werden. In Einzelfällen kann es notwen-
dig werden, private Grundstücke zu betreten. Hierbei werden im Re-
gelfall keine Schäden oder Einschränkungen verursacht. Sollte es trotz 
aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, werden die entstandenen 
Schäden durch TenneT in voller Höhe entschädigt.  
Sind Arbeiten im Gelände notwendig, bei denen Einrichtungen tempo-
rär aufgebaut werden müssen, wird TenneT diese Arbeiten den be-
troffenen Eigentümer im Einzelnen bekanntgeben. 
 
Gesetzliche Grundlage und Termine 
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 
44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit einer 
ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und sonstigen 
Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 
Absatz 2 EnWG mitgeteilt. 
Die Kartierungen werden in Abstimmung mit den zuständigen Höheren 
und Unteren Naturschutzbehörden durchgeführt. 
Der zeitliche Ablauf der Kartierungen orientiert sich an den Lebenszyk-
len der Fauna und Flora und hängt von äußeren Umständen wie der 
Witterung ab und kann sich kurzfristig ändern. Die Dauer der einzelnen 
Kartierungen ist artspezifisch und kann auch von Witterungseinflüssen 
abhängen. Die Durchführungszeiträume können aus der Tabelle 1 
entnommen werden. Eine einzelfallbezogene Terminabstimmung ist 
wegen des einfachen Charakters der Begehungen nicht vorgesehen. 
Für Ihr Verständnis danken wir im Voraus. 
Fragen, Mitteilungen und Hinweise zu Kartierungsmaßnahmen neh-
men wir gerne entgegen. Bitte wenden Sie sich an: Tel.: +49 (921) 
50740 4006, E-Mail: suedostlink@tennet.eu 
 
Termine, Art und Umfang der Arbeiten 
Begehung von Flächen zur erweiterten Informationsaufnahme 
Zur Aufnahme und Überprüfung von Daten und Informationen die aus 
Unterlagen, sowie aus der Öffentlichkeitsbeteiligung stammen um 
Flurstücke und deren Betroffenheit zu untersuchen sind Begehungen 
notwendig. Diese Arbeiten werden zu Fuß ausgeführt wobei die Ziel-
flurstücke sowie als Zuwegung zu den Zielflurstücken betroffene Flur-
stücke begangen werden. Bei den Arbeiten wird eine Fotodokumenta-
tion sowie ggf. nicht invasive Messungen (von z.B. Distanzen, Flä-
chen, Höhen und ähnlichen Parametern) durchgeführt. 
 
Quellen und Brunnen 
Flächen mit bestehenden Quellen und Brunnen sowie Flurstücke die 
als Zuwegungen zu solchen Flächen dienen werden zu Fuß began-
gen. An den Quellen oder Brunnen werden Sichtbeobachtungen, 
Vermessungsarbeiten Dokumentationen und Schüttungsprobemes-
sungen durchgeführt. Bei Brunnen erfolgt eine Kommunikation mit den 
Eigentümern. 
 
Teiche 
Fischteiche werden zur Aufnahme und Überprüfung von Daten und 
Informationen die aus Unterlagen, sowie aus der Öffentlichkeitsbeteili-
gung stammen untersucht. Dabei werden Zielflurstücke sowie als 
Zuwegung zu den Zielflurstücken betroffene Flurstücke zu Fuß began-
gen. An den Zielflurstücken erfolgt eine Vermessung sowie (Foto-
)Dokumentation. 
 
Kartierungen 
Der zeitliche Ablauf, Dauer, Art und Umfang der Kartierungen sind 
abhängig von der Art bzw. Artengruppe, die kartiert werden. Zu beach-
ten ist, dass die einzelnen Flurstücke nicht von jeder Kartierungsme-
thode betroffen sind, sondern es finden auf den einzelnen Flurstücken 
konkrete, für den dort speziell vorgefundenen Lebens- und Naturraum 
angepasste Kartierungen statt. In welcher Weise ein Grundstück 
konkret betroffen ist, kann der Flurstückstabellen entnommen werden. 
Die Kartierungen werden im Regelfall zu Fuß durchgeführt, dauern 
zwischen 15 Minuten bis zu mehreren Stunden, und können sich 
teilweise mehrfach wiederholen. 
 
Verhören, Sichtbeobachtungen, Begehungen 
Hierbei wird eine Fläche visuell und akustisch erfasst und die Funde in 
einer Karte aufgenommen, sowie nach Hinweisen und Strukturen wie 
Baumhöhlen, Horste und Totholz gesucht. 
 

Ausbringen von Haselmaus-Neströhren 
Das Ausbringen von Neströhren erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Haselmaus zu erbringen. 
Die in Frage kommenden Flächen werden zu Fuß begangen, um an 
geeigneten Standorte in Büschen und Bäumen kleine Plastikröhren zu 
befestigt, die als Nester genutzt werden können. 
 
Handfänge und Kescherfänge 
Hand- und Kescherfänge können zum Nachweis und der Bestimmung 
von Amphibien und Libellen an Gewässern sowie deren Umfeld 
durchgeführt werden. Die Fläche wird dabei zu Fuß begangen. 
 
Ausbringen von Lockstöcken 
Das Ausbringen von Lockstöcken erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Wildkatze zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
an geschützte und störungsarme Standorten kleine Holzpflöcke in den 
Boden zu stecken, die mit Baldrian besprüht werden, und an deren 
aufgerautem Ende sich die Katzen reiben. Die Haare werden regel-
mäßig abgenommen und untersucht. Es wird sichergestellt, dass keine 
Schäden am Aufwuchs verursacht werden. 
 
Horchboxen und Telemetrie von Fledermäusen 
Das Vorgehen dient zum Nachweis von Fledermäusen und zur Identi-
fikation von Wochenstuben. Dabei werden in geeigneten Lebensräu-
men Horchboxen aufgestellt, die automatisch Ultraschalllaute auf-
zeichnen. Mit diesen können Fledermausarten identifiziert werden. 
Kommen Fledermausarten vor, die ihre Wochenstuben in Baumhöhlen 
haben können, werden an geeigneten Standorten an einzelnen Aben-
den unter fortwährender Kontrolle Netzfänge durchgeführt. Gefangene 
Fledermäuse werden identifiziert und ggf. besendert, um am nächsten 
Tag mittels Telemetrie ihre Wochenstuben zu identifizieren. 
 
Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen 
 
Für Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Bitte wenden Sie sich an: 
 
Tel.: +49 (921) 50740 4006 
E-Mail: suedostlink@tennet.eu  
 
Näheres zum Projekt und Planungsstand 
finden Sie hier: www.tennet.eu/suedostlink  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Nr.  13 
 
TenneT 
 

TenneT informiert – Ankündigung Vorarbeiten für das Projekt 
SuedOstLink 

 
Durchführung in der Marktgemeinde Thiersheim ab dem 

15.02.2023 bis 31.12.2023 

 
„Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Höchstspannungs-
Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ), die aus  den beiden Vorha-
ben 5 und 5a besteht. Das Vorhaben 5 verläuft zwischen den Netzver-
knüpfungspunkten Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und ISAR in Bay-
ern. Das Vorhaben 5a verläuft zwischen den Netzverknüpfungspunk-
ten Klein Rogahn in Mecklenburg-Vorpommern und ISAR in Bayern. 
Die Erdkabel-Leitung ist im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) vom 
Dezember 2015, zuletzt geändert am 04. März 2021 gesetzlich veran-
kert. Das Projekt befindet sich im formellen Genehmigungsverfahren, 
der sogenannten Planfeststellung.“ 
SuedOstLink wird nach den Maßgaben des BBPlG als Erdkabel ge-
plant. Im festgelegten Trassenkorridor werden zur Ermittlung und 
Erweiterung der Datengrundlage biologische Kartierungen, Vermes-
sungen, Einmessen, Erkundung und Monitoring von Brunnen und 
Quellen, Einmessen und Erkunden von Teichen durchgeführt. Für 
Kartierungen werden Landschafts- und Artgruppen in einem definier-
ten Gebiet erfasst und auf sog. Datenkarten erfasst, so dass die Le-
bensräume hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt und 
Artenschutz bewertet werden können. Dies bedingt die konkrete Über-
prüfung auf den vom Korridornetz betroffenen Grundflächen. Um ein 
landschaftsökologisches Gesamtbild zu bekommen, werden eine 
Reihe von Methoden eingesetzt, die im Nachfolgenden näher be-
schrieben werden und der Darstellung, Sammlung und Auswertung 
von raumbezogenen Daten dienen. Diesbezüglich erfolgt die vorlie-
gende Ankündigung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beauftragte Firmen: 
Die Arbeiten erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH durch die 
ARGE SOL Umwelt Süd, mit den beteiligten Firmen ifuPlan, das Insti-
tut für Tierökologie und Naturbildung, die TNL Energie sowie beauf-
tragte Drittunternehmer. Alle im Feld befindlichen Personen erhalten 
eine Vollmacht seitens TenneT zur Ausweisung. 
 
Nutzung von Grundstücken 
Für die Arbeiten müssen landwirtschaftliche, private und öffentliche 
Wege betreten und befahren werden. In Einzelfällen kann es notwen-
dig werden, private Grundstücke zu betreten. Hierbei werden im Re-
gelfall keine Schäden oder Einschränkungen verursacht. Sollte es trotz 
aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, werden die entstandenen 
Schäden durch TenneT in voller Höhe entschädigt.  
Sind Arbeiten im Gelände notwendig, bei denen Einrichtungen tempo-
rär aufgebaut werden müssen, wird TenneT diese Arbeiten den be-
troffenen Eigentümer im Einzelnen bekanntgeben. 
 
Gesetzliche Grundlage und Termine 
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 
44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit einer 
ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und sonstigen 
Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 
Absatz 2 EnWG mitgeteilt. 
Die Kartierungen werden in Abstimmung mit den zuständigen Höheren 
und Unteren Naturschutzbehörden durchgeführt. 
Der zeitliche Ablauf der Kartierungen orientiert sich an den Lebenszyk-
len der Fauna und Flora und hängt von äußeren Umständen wie der 
Witterung ab und kann sich kurzfristig ändern. Die Dauer der einzelnen 
Kartierungen ist artspezifisch und kann auch von Witterungseinflüssen 
abhängen. Die Durchführungszeiträume können aus der Tabelle 1 
entnommen werden. Eine einzelfallbezogene Terminabstimmung ist 
wegen des einfachen Charakters der Begehungen nicht vorgesehen. 
Für Ihr Verständnis danken wir im Voraus. 
Fragen, Mitteilungen und Hinweise zu Kartierungsmaßnahmen neh-
men wir gerne entgegen. Bitte wenden Sie sich an: Tel.: +49 (921) 
50740 4006, E-Mail: suedostlink@tennet.eu 
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Termine, Art und Umfang der Arbeiten 
Begehung von Flächen zur erweiterten Informationsaufnahme 
Zur Aufnahme und Überprüfung von Daten und Informationen die aus 
Unterlagen, sowie aus der Öffentlichkeitsbeteiligung stammen um 
Flurstücke und deren Betroffenheit zu untersuchen sind Begehungen 
notwendig. Diese Arbeiten werden zu Fuß ausgeführt wobei die Ziel-
flurstücke sowie als Zuwegung zu den Zielflurstücken betroffene Flur-
stücke begangen werden. Bei den Arbeiten wird eine Fotodokumenta-
tion sowie ggf. nicht invasive Messungen (von z.B. Distanzen, Flä-
chen, Höhen und ähnlichen Parametern) durchgeführt. 
 
Quellen und Brunnen 
Flächen mit bestehenden Quellen und Brunnen sowie Flurstücke die 
als Zuwegungen zu solchen Flächen dienen werden zu Fuß began-
gen. An den Quellen oder Brunnen werden Sichtbeobachtungen, 
Vermessungsarbeiten Dokumentationen und Schüttungsprobemes-
sungen durchgeführt. Bei Brunnen erfolgt eine Kommunikation mit den 
Eigentümern. 
 
Teiche 
Fischteiche werden zur Aufnahme und Überprüfung von Daten und 
Informationen die aus Unterlagen, sowie aus der Öffentlichkeitsbeteili-
gung stammen untersucht. Dabei werden Zielflurstücke sowie als 
Zuwegung zu den Zielflurstücken betroffene Flurstücke zu Fuß began-
gen. An den Zielflurstücken erfolgt eine Vermessung sowie (Foto-
)Dokumentation. 
 
Kartierungen 
Der zeitliche Ablauf, Dauer, Art und Umfang der Kartierungen sind 
abhängig von der Art bzw. Artengruppe, die kartiert werden. Zu beach-
ten ist, dass die einzelnen Flurstücke nicht von jeder Kartierungsme-
thode betroffen sind, sondern es finden auf den einzelnen Flurstücken 
konkrete, für den dort speziell vorgefundenen Lebens- und Naturraum 
angepasste Kartierungen statt. In welcher Weise ein Grundstück 
konkret betroffen ist, kann der Flurstückstabellen entnommen werden. 
Die Kartierungen werden im Regelfall zu Fuß durchgeführt, dauern 
zwischen 15 Minuten bis zu mehreren Stunden, und können sich 
teilweise mehrfach wiederholen. 
 
Verhören, Sichtbeobachtungen, Begehungen 
Hierbei wird eine Fläche visuell und akustisch erfasst und die Funde in 
einer Karte aufgenommen, sowie nach Hinweisen und Strukturen wie 
Baumhöhlen, Horste und Totholz gesucht. 
 

Ausbringen von Haselmaus-Neströhren 
Das Ausbringen von Neströhren erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Haselmaus zu erbringen. 
Die in Frage kommenden Flächen werden zu Fuß begangen, um an 
geeigneten Standorte in Büschen und Bäumen kleine Plastikröhren zu 
befestigt, die als Nester genutzt werden können. 
 
Handfänge und Kescherfänge 
Hand- und Kescherfänge können zum Nachweis und der Bestimmung 
von Amphibien und Libellen an Gewässern sowie deren Umfeld 
durchgeführt werden. Die Fläche wird dabei zu Fuß begangen. 
 
Ausbringen von Lockstöcken 
Das Ausbringen von Lockstöcken erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Wildkatze zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
an geschützte und störungsarme Standorten kleine Holzpflöcke in den 
Boden zu stecken, die mit Baldrian besprüht werden, und an deren 
aufgerautem Ende sich die Katzen reiben. Die Haare werden regel-
mäßig abgenommen und untersucht. Es wird sichergestellt, dass keine 
Schäden am Aufwuchs verursacht werden. 
 
Horchboxen und Telemetrie von Fledermäusen 
Das Vorgehen dient zum Nachweis von Fledermäusen und zur Identi-
fikation von Wochenstuben. Dabei werden in geeigneten Lebensräu-
men Horchboxen aufgestellt, die automatisch Ultraschalllaute auf-
zeichnen. Mit diesen können Fledermausarten identifiziert werden. 
Kommen Fledermausarten vor, die ihre Wochenstuben in Baumhöhlen 
haben können, werden an geeigneten Standorten an einzelnen Aben-
den unter fortwährender Kontrolle Netzfänge durchgeführt. Gefangene 
Fledermäuse werden identifiziert und ggf. besendert, um am nächsten 
Tag mittels Telemetrie ihre Wochenstuben zu identifizieren. 
 
Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen 
 
Für Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Bitte wenden Sie sich an: 
 
Tel.: +49 (921) 50740 4006 
E-Mail: suedostlink@tennet.eu  
 
Näheres zum Projekt und Planungsstand 
finden Sie hier: www.tennet.eu/suedostlink  
 

 
 
 


